
Stadt Tuttlingen Stand: 20.03.2018 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Nordstadt, Teilbereich Thiergarten-West“ gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  Seite 1 von 13 

 

18-03-20 BPL Bebauungsvorschriften (18-03-22).doc 

 

Ergänzend zu den Festsetzungen des zeichnerischen Teils (Bebauungsplan) 
gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvor-
schriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen:  

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 
(GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung 
vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

In den allgemeinen Wohngebieten sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ge-
nannten Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht zulässig. 

 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)  

1.2.1 Zulässige Grundfläche baulicher Anlagen (§ 19 BauNVO) 
Siehe Eintrag im „zeichnerischen Teil” (Grundflächenzahl). 

1.2.2 Zulässige Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
Siehe Eintrag im „zeichnerischen Teil” (Geschossflächenzahl). 

1.2.3 Zulässige Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 
Siehe Eintrag im „zeichnerischen Teil“ (Zahl der Vollgeschosse). 

1.2.4 Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) 
Wird zur Offenlage ergänzt. 
 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es gilt die Bauweise entsprechend Planeintrag.  

 

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 
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1.5 Garagen, Carports, Pkw-Stellplätze und Fahrradstellplätze (§ 12 BauNVO) 

1.5.1 Oberirdische Garagen (GA) und Carports (CP) sind nur zulässig innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sowie in den dafür festgesetzten 
Zonen. Carports werden definiert als an mindestens zwei Seiten offene, überdach-
te Stellplätze.  

1.5.2 Die maximale Traufhöhe von Garagen und Carports beträgt 3,0 m. Der Bezugs-
punkt wird zur Offenlage festgesetzt. 

1.5.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind oberirdische, nicht über-
dachte Pkw-Stellplätze (ST) nur zulässig innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baufenster) sowie in den dafür festgesetzten Zonen. 

1.5.4 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind oberirdische, nicht überdachte Pkw-
Stellplätze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.5.5 Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.5.6 Hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Fahrradstellplätze sind im gesamten 
Plangebiet zulässig.  

1.5.7 Hochbaulich in Erscheinung tretende Fahrradstellplätze (z.B. überdachte Fahrrad-
stellplätze, Fahrradschuppen) sind nur zulässig innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen (Baufenster) und in den festgesetzten Zonen für Garagen 
(GA) und Carports (CP). 
 

1.6 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)  

1.6.1 Im Plangebiet sind hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen über 25 m³ 
Bruttorauminhalt im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen (Baufenster) sowie in den festgesetzten Zonen für Gara-
gen und Carports zulässig. 

1.6.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO sind im gesamten Plangebiet 
zulässig.  
 

1.7 Soziale Wohnraumförderung (§ 9 (1) Nr. 7 BauGB) 

1.7.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind nur Wohngebäude zuläs-
sig, die ganz oder teilweise mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 
werden könnten. Dies ist erfüllt, wenn mindestens 30 % der Wohneinheiten förder-
fähig sind. 
 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

1.8.1 Befestigung von Stellplätzen mit Zufahrten: 
Stellplatzflächen und Zufahrten sind in einer wasserundurchlässigen Oberflächen-
befestigung auszuführen und in den öffentlichen Regenwasserkanal zu entwäs-
sern. 

1.8.2 Befestigung von nicht mit Kfz befahrenen Hofflächen: 
Hofflächen, die nicht mit Kfz befahren werden, auf denen keine Fahrzeuge gewar-
tet bzw. gereinigt werden und auf denen kein Lagern, Umschlagen, Verwenden 
oder Be- und Entladen wassergefährdender Stoffe erfolgt, sind in einer wasser-
durchlässigen Oberflächenbefestigung (Kf-Wert mind. 0,5) auszuführen. 
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1.8.3 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer einschließlich Dachgauben und Fassa-
denverkleidungen sind im Plangebiet nur zulässig, wenn diese dauerhaft korrosi-
onsbeständig beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens ist dauerhaft auszuschließen.  

1.8.4 Der Einsatz von Tausalz ist nur bei Extremwetterlagen zulässig (z.B. Eisregen). 

1.8.5 Für die öffentliche Außenbeleuchtung sind ausschließlich LED-Lampen mit einer 
Farbtemperatur von 3.000 bis max. 4.100 Kelvin und einem Spektralbereich von 
570 bis 630 Nanometer zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so aus-
zubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt 
und nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach oben streuende Fassadena-
strahlung ist unzulässig.  

1.8.6 Die Installation von mit Heizöl betriebenen Heizungen nicht zulässig. 

1.8.7 Öffentliche Grünflächen: 
Die öffentlichen Grünflächen sind zu mindestens auf 75 % als Wiese oder Rasen 
mit Anpflanzungen aus standortgerechten Baum- und Straucharten anzulegen. 
Die Bäume sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch 
Neupflanzungen zu ersetzen. 

1.8.8 Öffentliche Grünflächen F1: 
1.8.8.1 Auf den öffentlichen Grünflächen F1 ist das vorhandene Grünland extensiv zu 

bewirtschaften (2-malige Mahd pro Jahr mit Abfuhr des Mahdguts), als artenreiche 
Mähwiese zu entwickeln und von baulichen Anlagen freizuhalten. 

1.8.8.2 Der vorhandene Gehölzbestand ist, mit Ausnahme von Ziersträuchern und Nadel-
bäumen, in seinem Umfang dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Obstbäume 
durch hochstämmige Obstbäume (Stammumfang bei Pflanzung mind. 8-10 cm), 
alle anderen Bäume durch standortgerechte, heimische Laubbäume (1. oder 2. 
Ordnung; Stammumfang bei Pflanzung mind. 18-20 cm oder; Arten entsprechend 
Pflanzliste im Anhang) zu ersetzen. Innerhalb der öffentlichen Grünflächen F1 sind 
in Ergänzung des vorhandenen Streuobstbestands mind. 10 hochstämmige Obst-
bäume (Stammumfang bei Pflanzung mind. 8-10 cm) zu pflanzen. 

1.8.8.3 Der im Bestand vorhandene befestigte Weg, die Zäune und Hütten sind vollstän-
dig zurückzubauen und die entsprechenden Flächen zu begrünen. 

1.8.8.4 Die öffentlichen Grünflächen F1 sind für die Dauer von Bauarbeiten auf angren-
zenden Flächen durch einen mind. 2 m hohen Bauzaun vor Betreten und Befahren 
zu schützen. 

1.8.9 Öffentliche Grünflächen F2: 
Auf den öffentlichen Grünflächen F2 sind insgesamt mind. 20 standortgerechte, 
hochstämmige Laubbäume (1. bis 2. Ordnung; Stammumfang bei Pflanzung mind. 
18-20 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu er-
setzen (Artempfehlung siehe Pflanzliste im Anhang). 

 
Hinweis: 

Trinkwasser-Entnahmebrunnen, Erdwärmesonden oder Grundwasserwärmepum-
pen: 

Aufgrund der Lage innerhalb der Zone III des  Wasserschutzgebietes „Horizontal-
filterbrunnen im Gewann Riedgraben“ (Schutzgebiets-Nr. 327039) ist die Errich-
tung von Trinkwasser-Entnahmebrunnen, Erdwärmesonden oder Grundwasser-
wärmepumpen untersagt. 
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1.9 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)  

1.9.1 Im gesamten Plangebiet sind alle Gebäude mit Dachneigungen von 0° bis 15° auf 
mindestens 60% der Dachfläche mit einer mindestens 12 cm dicken, durchwurzel-
baren Substratschicht extensiv zu begrünen. Eine Kombination mit Anlagen zur 
Energieerzeugung oder –einsparung ist zulässig. Dies gilt auch für Garagen, Car-
ports und Nebenanlagen. 

1.9.2 Öffentliche Flächen: 
1.9.2.1 An den festgesetzten Standorten für Anpflanzungen sind standortgerechte, hoch-

stämmige Laubbäume (1. bis 2. Ordnung; Stammumfang bei Pflanzung mind. 18-
20 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen 
(Artempfehlung siehe Pflanzliste im Anhang). 

1.9.2.2 Pflanzquartiere sind als offene, begrünte und gegen Überfahren zu schützende 
Pflanzflächen (Baumscheiben) mit einer Fläche von mindestens 6 m² und unterir-
dischen Baumquartieren mit mindestens 12 m³ überbaubarem Baumsubstrat nach 
dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen. 

1.9.2.3 Für alle im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen gilt, dass in begründeten 
Fällen (z.B. Lage im Bereich einer Tiefgaragenzufahrt, Leitungstrasse etc.) Abwei-
chungen von den in der Planzeichnung eingetragenen Standorten um bis zu 10 m 
zulässig sind. 

1.9.3 Private Grundstücksflächen: 
Auf den privaten Grundstücksflächen ist pro angefangener 400 m² Grundstücks-
fläche mindestens ein standortgerechter Laubbaum (1. bis 2. Ordnung; Stamm-
umfang bei Pflanzung mind. 14-16 cm) oder ein hochstämmiger Obstbaum 
(Stammumfang bei Pflanzung mind. 8-10 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (Artempfehlung siehe Pflanzliste im An-
hang). 

 
Hinweise: 

Zeitpunkt der Begrünungen: 

Die Anpflanzungen müssen spätestens 1 Jahr nach Baufertigstellung der Außen-
anlagen erfolgen. Die Anpflanzungen von Straßenbäumen müssen spätestens 1 
Jahr nach Baufertigstellung der angrenzenden Gebäude erfolgen. 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden, angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes zu bepflanzen. 

  

Anpflanzen und Unterhalten von Bäumen und Sträuchern: 

Um die trotz Vermeidung und Minimierung verbliebenen Eingriffe auszugleichen, 
sind unter anderem Pflanzungen auf den öffentlichen Grünflächen innerhalb des 
Plangebietes erforderlich (PFG1 - PFG3, siehe Umweltbericht). Damit diese plane-
rischen Festsetzungen verwirklicht werden können, müssen gemäß § 27 Nachbar-
rechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) die nach dem NRG BW ansonsten 
vorgeschriebenen Abstände zu angrenzenden Grundstücken (außer zu landwirt-
schaftlichen) nicht eingehalten werden. 
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Rodungs- und Gehölzarbeiten: 

Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des BNatSchG nicht in 
der Zeit zwischen 1. März bis zum 30. September abgeschnitten, auf den Stock 
gesetzt, oder beseitigt werden. Aufgrund des (möglichen) Vorkommens von Fle-
dermausquartieren (vgl. spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Vorhaben) 
erweitert sich dieser Zeitraum im vorliegenden Fall auf die Zeit von 1. März bis 
zum 31. Oktober. 

Der Abriss von Gartenhütten und Schuppen darf, aufgrund des (möglichen) Vor-
kommens von Fledermausquartieren  (vgl. spezielle arten-schutzrechtliche Prü-
fung zum Vorhaben), nicht in der Zeit von 1. März bis zum 31. Oktober erfolgen. 

 

1.10 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzten 
Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

 

Hinweis: 

Baumschutz bei Erd- und Bauarbeiten: 

Während der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten sind Bäume, einschließlich 
ihres Wurzelraumes (Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m) gemäß DIN 18920 zu 
sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten bis unmittelbar an den Wurzel- 
und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind vor Beginn der Bauarbei-
ten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen (z. B. Stammsicherung, Erstel-
lung eines Wurzelvorhangs, Kronenrückschnitt) in Abstimmung mit der Stadt Tutt-
lingen festzulegen. 

 

1.11 Geh- und Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)  

Entsprechend der Planzeichnung sind die Flächen R1 mit einem Gehrecht zu-
gunsten der Öffentlichkeit und die Fläche R2 mit einem Leitungsrecht zugunsten 
der Wärmever- und Abwasserentsorgung zu belasten. 

 

Hinweis: 

Auf den mit Geh- und Leitungsrechten belasteten Flächen sind Anpflanzungen un-
zulässig. 

 

1.12 Lärmschutz (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)  

Wird zur Offenlage ergänzt. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 
(GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung 
vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 

2.1 Dächer / Dachaufbauten (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)  

2.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 sind die Dächer als Flach- oder 
Pultdach herzustellen.  

2.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA3 sind die Dächer als Sattel- oder Pultdach her-
zustellen.  

2.1.3 Flachdächer sind mit einer Dachneigung von 0° bis maximal 5° zulässig. 

2.1.4 Pultdächer sind mit einer Dachneigung von 6° bis maximal 20° zulässig.  

2.1.5 Satteldächer sind mit einer Dachneigung von 30° bis maximal 45° zulässig.  

2.1.6 Dachaufbauten sind ab einer Dachneigung von 30° und nur bis zur Hälfte der je-
weiligen Länge der Dachfläche (mit Dachüberstand) zugelassen. Der seitliche Ab-
stand der Dachaufbauten und -einschnitte zum Giebel (mit Dachüberstand) muss 
mindestens 1,50 m betragen. Der Mindestabstand senkrecht zum First, gemessen 
parallel zur Dachfläche, muss mindestens 1,0 m betragen. 

2.1.7 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Son-
nenkollektoren), sind auf allen Dächern zulässig. 

2.1.8 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zu-
lässig. 

2.1.9 Leuchtfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflächengestaltung der 
Gebäude (Dach und Fassade) unzulässig. Solarmodule und Fensterflächen sind 
nur mit reflektionsarmen Frontgläsern zulässig. 

 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)  

2.2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

2.2.2 Werbeanlagen dürfen am Gebäude nicht höher als 4,50 m (Oberkante) ange-
bracht werden. 

2.2.3 Werbeanlagen dürfen eine Ansichtsfläche von 1,00 m² nicht überschreiten. Im 
Bereich des zentralen Quartiersplatzes sind Werbeanlagen bis zu einer Ansichts-
fläche von 4,00 m² zulässig.  

2.2.4 Selbstleuchtende und angestrahlte Werbung sowie Werbung mit Leuchtfarben 
sind ausschließlich im Bereich des zentralen Quartiersplatzes und unter Rück-
sichtnahme auf die übrigen Nutzungen zulässig. 

2.2.5 Freistehende Werbeanlagen sowie bewegliche Schrift- und Bildwerbung sind un-
zulässig. 
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2.3 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.3.1 Die Höhe der Einfriedungen darf 0,80 m, bezogen auf die Oberkante der angren-
zenden Verkehrsfläche, nicht überschreiten. Sie müssen einen Abstand von mind. 
0,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

2.3.2 Entlang der Gehrechte R1 dürfen Einfriedungen eine Höhe von 1,20 m nicht über-
schreiten. 

2.3.3 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die 
Verwendung von Stacheldraht ist nicht zulässig. 
 

2.4 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohnge-
bäude zu konzentrieren. 

 

2.5 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zugelassen. Das Nieder-
spannungsnetz ist als Kabelnetz auszuführen. 

 

2.6 Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)  

2.6.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sowie die nicht aus betrieblichen 
Gründen (Stellplatzflächen, Wege etc.) genutzten Grundstücksteile sind als Grün-
flächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.  

2.6.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und öffentlich zugänglichen Flächen abzuschirmen 
und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung 
sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu 
begrünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 
 

Hinweis: 

In Zusammenhang mit dem Baugesuch ist ein Freianlagenkonzept einzureichen. 
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3 HINWEISE  

3.1 Bodenschutz 

3.1.1 Allgemeine Bestimmungen 
 

3.1.1.1 Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

3.1.1.2 Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

3.1.1.3 Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

3.1.1.4 Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.  

3.1.1.5 Baugruben und Leitungsgräben sind mit reinem Erdmaterial - kein Humus oder 
Bauschutt - aufzufüllen und außerhalb befestigter Flächen mit Humus abzude-
cken. 

3.1.1.6 Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken.  

3.1.1.7 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

3.1.1.8 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.1.1.9 Zur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen auf den Boden während der 
Bauphase sind die technischen Regelwerke DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - 
Verwertung von Bodenmaterial", DIN 18915 „Vegetationstechnik und Land-
schaftsbau“ und Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Erhaltung 
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei der Flächeninanspruchnahme" zu be-
rücksichtigen. 
 

3.1.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
 

3.1.2.1 Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern). 

3.1.2.2 Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

3.1.2.3 Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 
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3.1.2.4 Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht 
überschreiten. 
 

3.2 Altlasten 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind im Plangebiet keine altlastenverdächtigen 
Flächen vorhanden. Sollten bei Erdarbeiten wider Erwarten offenkundige, bislang 
unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bo-
denveränderung im Zuge der geplanten Bebauung (ungewöhnliche Färbungen 
oder Geruchsemissionen) wahrgenommen werden, sind die Erdarbeiten umge-
hend einzustellen und das Landratsamt unverzüglich zu verständigen. 

 

3.3 Abfall 

3.3.1 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge in 
und Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

3.3.2 Abfälle, die nicht verwertet werden können, sind gemeinwohlverträglich zu beseiti-
gen. 

3.3.3 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

3.3.4 Falls organoleptisch eine Verunreinigung festzustellen ist, sind Einrichtungen bis 
zur Klärung der Laborbefunde zur Sammlung des Bodenaushubes zu schaffen, 
z.B. einzelne Mulden mit Abdeckplanen aufzustellen. 

3.3.5 Bei belastetem Erdaushub ist mit dem Material entsprechend der Verwaltungsvor-
schrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial vom 14. März 2007, Az: 25-8982.31/37 zu verfahren. 

3.3.6 Bei Verdacht einer erheblichen Verunreinigung sind Material-, Bodenproben zu 
nehmen und die Originalsubstanz bzw. das wässrige Eluat der Proben auf pH-
Wert, Leitfähigkeit und auf weitere betriebsspezifische Parameter (nach den Vor-
gaben des Altlastenhandbuches) hin untersuchen zu lassen. Die Untersuchung ist 
von einem zugelassenen Labor auf Kosten des Betreibers vorzunehmen. 

3.3.7 Nicht verwertbares Aushub- und Erdmaterial einschließlich aller Gegenstände, die 
im Zuge der Aushubarbeiten als Abfall entsorgt werden müssen, sind je nach Art 
getrennt zu erfassen und in abfallrechtlich zulässiger Weise zu entsorgen. 

3.3.8 Falls unbelastetes Aushubmaterial nicht auf dem Anfallflurstück verbleiben 
darf/kann, so ist die Verwendung mit dem Landratsamt Tuttlingen zu klären. 

3.3.9 Es darf kein teerhaltiges Material zur Aufbereitung gelangen. Auf den "Leitfaden 
zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch vom März 2010" wird hingewie-
sen. 

3.3.10 Die Grundstücke innerhalb des Bebauungsplans unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Tuttlingen. Die anfallenden Abfälle sind deshalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung zu überlassen. Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von Gewerbebetrieben. 
Diese haben ebenfalls Abfallbehälter des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers im angemessenen Umfang, mindestens aber einen Behälter, zu nutzen. 

3.3.11 Bei Verwendung von qualitativ aufbereitetem Baustoffrecyclingmaterial im Rah-
men der Verfüllung sind die „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial" des Umweltministeriums Baden-Württemberg vom 13.04.2004, Az.: 
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25-8982.31/37 einschließlich Anlagen und Folgeerlasse im Hinblick auf eine ord-
nungsgemäße und schadlose Verwertung zu beachten. 
 

3.4 Bodenfunde / Denkmalschutz 

3.4.1 Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Stadt um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archä-
ologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. 
 

3.5 Grund- und Trinkwasserschutz 

3.5.1 Sollte Grundwasser angetroffen werden, ist sofort das Wasserwirtschaftsamt des 
Landratsamtes Tuttlingen zu benachrichtigen. 

3.5.2 Die gesetzlichen Bestimmungen, technischen Regeln und Bestimmungen der 
Rechtsverordnung zum Schutz von Trinkwasser für den Einzugsbereich des Was-
serwerkes Riedgraben sind bei der Planung und Bauausführung zu berücksichti-
gen und einzuhalten. 

3.5.3 Das Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach Fertigstellung 
des Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu schützen (Sorgfalt beim Betrieb von 
Baumaschinen und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anwendung 
grundwasserunschädlicher Isolier- Anstrich- und Dichtungsmaterialien, keine 
Teerprodukte usw.). Abfälle jeglicher Art dürfen nicht in die Baugrube gelangen. 

3.5.4 Das Absenken des Grundwasserspiegels ist nicht zulässig. Das Untergeschoss 
des Gebäudes ist ggf. wasserundurchlässig als sogenannte „Weiße Wanne“ aus-
zubilden. 

3.5.5 Schichtwasser ist grundsätzlich schadlos auf dem Grundstück zu versickern. Soll-
te dies nicht möglich sein, ist Kontakt mit dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung 
Tuttlingen aufzunehmen.  

3.5.6 Ölbindemittel sind in ausreichender Menge vorzuhalten, damit evtl. abtropfende 
Kraftstoffe sofort schadlos aufgenommen werden können. Mittels Hinweisschilder 
ist auf den Standort des Bindemittels und auf die sofortige Aufnahmepflicht von 
Tropfmengen hinzuweisen. Gebrauchtes Ölbindemittel und evtl. verunreinigter 
Boden sind ordnungsgemäß zu entsorgen.  

3.5.7 Das ATV-Arbeitsblatt A 142 „Abwasserkanäle und –leitungen in Wassergewin-
nungsgebieten einschließlich ATV-Merkblatt M 146“ sowie das Arbeitspapier „Ab-
wasserleitungen in Wasserschutzgebieten“ der LUBW (Stand 2005) sind zu be-
achten. 

3.5.8 Oberflächenwasser von außerhalb des Ortsetters gelegenen Straßenflächen und 
Außengebieten, Drainagen- und Grundwasser darf der öffentlichen Kanalisation 
(Schmutz- und Regenwasserkanäle) und den zugehörigen Anlagenteilen nicht zu-
geleitet werden. 
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3.5.9 Es wird darauf hingewiesen, dass alle Entwässerungsebenen unterhalb der Über-
stauhöhe (i.d.R. Straßenoberkante) mit Einrichtungen zur Rückstauverhinderung 
versehen sein müssen.  

3.5.10 Auf Zufahrten, Stellplatz- und Hofflächen ist das Warten / Reinigen von Fahrzeu-
gen sowie das Lagern wassergefährdender Stoffe verboten. 
 

3.6 Private Entwässerungsanlagen 

3.6.1 Durch die Lage des Baugebietes und der Regenwasserbehandlungsanlage in der 
Wasserschutzzone III entstehen erhöhte Anforderungen bei der Planung, beim 
Bau und bei der Bauüberwachung und Bauabnahme insbesondere auch bei den 
privaten Entwässerungseinrichtungen. Fehlanschlüsse, undichte Rohrleitungen 
oder ungeeignetes Material sind nach den Regeln der Technik im Gebiet zu ver-
meiden. Der Anschluss von Drainagen an die öffentliche Kanalisation ist nicht zu-
lässig. Eine entsprechend erweiterte Überwachung beim Bau und Betrieb der 
Grundstücksentwässerungsanlagen wird daher dringend empfohlen. 

3.6.2 Eine Dichtheitsprüfung der Abwasserleitungen nach DIN EN 1610 mit Protokoll 
wird gefordert. Der Umbau von falsch angeschlossenen privaten Entwässerungs-
leitungen wird verlangt und durchgesetzt. Die hierdurch entstehenden Kosten sind 
vom Verursacher zu tragen. 
 

3.7 Kommunales Abwasser 

Bei der Detailplanung des Entwässerungssystems sind der Leitfaden für die natur-
verträgliche Regenwasserbewirtschaftung des Ministeriums für Umwelt und Ver-
kehr das Handbuch Wasser 4 „Bodenfilter zur Regenwasserbehandlung in Misch- 
und Trennsystemen“ der Landesanstalt für Umweltschutz das ATV-DVWK Merk-
blatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ bzw. „Ar-
beitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten“ der LUBW 
vom Mai 2005 die „Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser und Regen-
rückhaltung“ der LBU vom Mai 2005 zu beachten.  

 

 

 

Stadt Tuttlingen, den 

 

 
 
 
Fachbereichsleiter  
Michael Herre                                   Planverfasser 
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4 ANHANG: Pflanzlisten 

4.1 Allgemeines 

Für die Begrünung der öffentlichen und der privaten Grundstücksflächen innerhalb 
des Bebauungsplangebiets werden die nachfolgend angeführten Gehölzarten 
empfohlen. 

Außer im Bereich der öffentlichen Grünflächen F1 sind auch Sorten geeigneter Ar-
ten zulässig. 

 

4.2 Mindestqualitäten 

Bei den Gehölzen sind folgende Mindestqualitäten zu verwenden: 

 

 Laubbäume für die Begrünung öffentlicher Grundstücke: Hochstamm, 
Stammumfang mind. 18-20 cm 

 

 Laubbäume für die Begrünung privater Grundstücke: Hochstamm, 
Stammumfang mind. 14-16 cm 

 
 Obstbäume für die Begrünung öffentlicher und privater Grundstücke: 

Hochstamm, Stammumfang mind. 8-10 cm 
 

4.3 Pflanzliste für Bäume 

Feld-Ahorn     Acer campestre   

Berg-Ahorn     Acer pseudoplatanus  

Schwarz-Erle     Alnus glutinosa  

Hänge-Birke     Betula pendula  

Vogel-Kirsche     Prunus avium  

Stiel-Eiche     Quercus robur  

Echte Mehlbeere    Sorbus aria  

Vogelbeere     Sorbus aucuparia  

Elsbeere      Sorbus torminalis  

Sommer-Linde     Tilia platyphyllos  

 

4.4 Pflanzliste für Sträucher 

Grau-Erle     Alnus incana  

Roter Hartriegel     Cornus sanguinea  

Gewöhnliche Hasel    Corylus avellana  

Zweigriffeliger Weißdorn   Crataegus laevigata  

Eingriffeliger Weißdorn    Crataegus monogyna  

Gewöhnliches Pfaffenhütchen   Euonymus europaeus  

Faulbaum     Frangula alnus  

Gewöhnlicher Liguster    Ligustrum vulgare  
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Rote Heckenkirsche   Lonicera xylosteum  

Gewöhnliche Traubenkirsche   Prunus padus  

Schlehe      Prunus spinosa  

Echter Kreuzdorn    Rhamnus cathartica  

Echte Hunds-Rose    Rosa canina  

Wein-Rose     Rosa rubiginosa  

Purpur-Weide     Salix purpurea  

Schwarzer Holunder    Sambucus nigra  

Trauben-Holunder    Sambucus racemosa  

Wolliger Schneeball   Viburnum lantana  

Gewöhnlicher Schneeball   Viburnum opulus 

 


